
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung 
 
Für unseren Artikel: 

Snack Bag "Bon Appetit"18x7/5x12,5+Kl. 
 

mit der folgenden Artikel-Nummer: 
301871 

 
Hiermit bestätigen wir auf der Grundlage der uns vorliegenden Lebensmittelunbedenklichkeits-
erklärung des Produzenten, dass die von uns oben genannten Artikel für den Kontakt mit Lebensmitteln 
geeignet sind und den dafür vorgesehenen Gesetzen sowie Richtlinien entsprechen. 
 
Zum eigenen Schutz unserer Lieferquellen sind Vorlieferant und Untersuchungslabor sowie dritte 
beteiligte Personen unkenntlich gemacht. Die uns vorliegende Originalerklärung kann den zuständigen 
Behörden auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Unsere Bestätigung setzt voraus, dass der Packstoff sachgemäß weiterverarbeitet wird. Die spezielle 
Eignung dieses Packstoffes kann nur vom sachkundigen Füllguterzeuger oder Abpacker beurteilt 
werden. 
 
Diese Konformitätserklärung ersetzt zuvor ausgestellte Konformitätserklärungen und besitzt eine 
allgemeine Gültigkeit ab Ausstellungsdatum bis zum 31.12.2028 bzw. bis zur Änderung der 
Gesetzeslage. 

 
Göttingen, den 17.12.2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung des Lieferanten: 
 

***ANFANG LEBENSMITTELUNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN*** 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

***ENDE LEBENSMITTELUNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN*** 


